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Benutzungsordnung für das Universitätsarchiv der 
Universität der Künste Berlin 

vom 8. Februar 2006 

Aufgrund von § 61 Abs. 1 Nr. 11 des Gesetzes über die Hoch-
- schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetzes - BerlHG)

in der Fassung vom 13. Februar 2003 zuletzt geändert durch
§ 29 Abs. 1 des Gesetzes vom 5. Dezember 2005 (GVBI. S. 739),
hat der Akademische Senat der Universität der Künste Berlin am
8. Februar 2006 die vorliegende Benutzungsordnung für das
Universitätsarchiv beschlossen.

(Bestätigt von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung 
und Kultur am 12. Juli 2006) 

§ 1 Zweck- und Aufgabenbestimmung

Das Universitätsarchiv dient als öffentliches Archiv im Sinne des 
Archivgesetzes des Landes Berlin der Forschung, der Lehre, dem 
Studium, den künstlerischen Vorhaben und der Selbstverwaltung 
an der Universität der Künste sowie sonstiger wissenschaftlicher 
Arbeit und sachlicher Information. 
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§ 2 Rechtscharakter des Benutzungsverhältnisses

Zwischen dem Universitätsarchiv und den Benutzerinnen und 
Benutzern besteht ein öffentlich-rechtliches Nutzungsverhältnis. 

§ 3 Benutzungsberechtigung

(1) Jedem, der ein berechtigtes, insbesondere ein wissenschaftli­
ches, künstlerisches, rechtliches oder regional- und familienge­
schichtliches Interesse nachweist, steht die Benutzung von Archiva­
lien offen.

(2) Die Benutzung von Archivalien erfolgt auf Antrag und nach
Einwilligung des Universitätsarchivs. Voraussetzung für die Benut­
zung ist die Anerkennung der Benutzungsordnung. Sie .erfolgt
durch Unterschrift auf dem Benutzungsantrag, mit der sich die
Benutzerinnen und Benutzer zugleich verpflichten, bei der Verwen­
dung von Informationen und Erkenntnissen aus Archivalien Persön­
lichkeits- und Urheberrechte sowie schutzwürdige Belange Dritter
zu beachten.

(3) Verstößt eine zur Benutzung zugelassene Person schwerwie­
gend oder wiederholt gegen die Bestimmungen dieser Benut­
zungsordnung, so kann sie zeitweilig oder auf Dauer von der Be­
nutzung ausgeschlossen werden.

(4) Auf die amtliche Benutzung von Archivalien durch die abge­
benden Stellen der Universität der Künste finden die Vorschriften
dieser Benutzungsordnung keine Anwendung. Art und Weise
dieser Benutzung werden im Einzelfall vereinbart, wobei die Rück­
gabe der Archivalien innerhalb eines angemessenen Zeitraums
sicherzustellen ist.

§ 4 Zulassungsmodalitäten

( 1) Die Zulassung zur Benutzung ist schriftlich zu beantragen.
Thema und Art des Benutzungsvorhabens sind anzugeben. Für
jedes Nutzungsvorhaben muss ein eigener Antrag gestellt werden.
Die Benutzerinnen und Benutzer können aufgefordert werden, den
amtlichen Personalausweis oder Reisepass vorzulegen. Die Zulas­
sung gilt nur für das angegebene Vorhaben und für das laufende
Kalenderjahr; sie kann mit Auflagen erteilt werden.

(2) Die Mitwirkung von Hilfskräften bei der Benutzung von Archiva­
lien ist gesondert zu beantragen. Ihre Namen und Anschriften sind
im Benutzungsantrag anzugeben.

(3) Mit dem Benutzungsantrag erklärt sich die Benutzerin oder der
Benutzer mit der DV-gestützten Erfassung und Verarbeitung fol­
gender personenbezogener Daten unter Beachtung der geltenden
Datenschutzbestimmungen einverstanden: Name, Vornamen, Titel
(freiwillige Angabe}, Geburtsdatum, Nummer des Personalauswei­
ses, Staatsangehörigkeit, Beruf (freiwillige Angabe), Anschrift, ggf.
Telefonnummer, Thema und Art des Vorhabens bzw. des Projekts
sowie ggf. Name und Anschrift des Arbeitgebers oder des Auftrag­
gebers.

§ 5 Rechte und Pflichten der Benutzerinnen und Benutzer

( 1) Die zur Benutzung zugelassenen Personen können die Leistun­
gen des Universitätsarchivs, wie sie in dieser Benutzungsordnung
festgelegt sind, innerhalb der Öffnungszeiten und nach vorheriger
Terminabsprache in Anspruch nehmen.




